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Aus-, Fort- und Weiterbildung

Begleitende Unterrichtsveranstaltungen für PhiP –  
nächster Termin

PhiP meet Kammer

Der nächste Termin der begleitenden Unter-
richtsveranstaltungen für Pharmazeuten im 
Praktikum (Block II 2026) ist: 
14.–25. September 2026  
(Anmeldeschluss 13. August 2026).

Die erste Woche wird als Live-Online-Veranstal-
tung angeboten. Die zweite Woche wird in Prä-
senz in der Kammergeschäftsstelle in Schwerin 
durchgeführt.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden 
Sie auf unserer Webseite (https://akmv.de) 
im Menüpunkt Veranstaltungen beim Thema 
Begleitender Unterricht. Dort finden Sie auch 
die Möglichkeit zur Anmeldung zu diesem 
Termin.  

Den praxisbegleitenden Unterricht absolvieren 
die Pharmazeut/-innen im Praktikum (PhiP) in 
zwei Blöcken im Jahr. Sowohl im September als 
auch im März erfahren Sie jede Menge Praxis-
wissen und auch Neues aus den speziellen 
Rechtsgebieten für Apotheke. Auf eine Woche 
online-Schulung folgt eine Woche Präsenz-
unterricht in der Geschäftsstelle der Apotheker-
kammer Mecklenburg-Vorpommern. Die Orga-
nisation dieser Aufgabe liegt in den Händen 
von Christian Gillot, der auch große Teile des 
Unterrichts als Referent übernimmt und Heike 
Schönefeldt. Beiden gilt auch in diesem Jahr der 
Dank für die ausgezeichnete Organisation. Dies 
spiegelt sich in den Bewertungen der jungen 
Kolleg/-innen stets wider.

Den Donnerstag der Präsenzwoche nutzt der  
Vorstand, um mit dem Berufsnachwuchs ins  
Gespräch zu kommen. Er wurde in diesem  
Jahr von Anne Pingel als Vertreterin des Aus-
schusses Fortbildung/Ausbildung, Antje Feld-

mann, die als Prüferin im Prüfungsaus- 
schuss Weiterbildung Allgemeinpharmazie 
tätig ist, Oliver Hartwich als Vertreter des 
Weiterbildungsausschusses, Dr. Andreas Toman 
der die Ausschüsse Bürokratieabbau und Nach-
wuchsgewinnung vertrat und Irene Gahn, die 
als Geschäftsführerin der Apothekerversorgung 
für Fragen zur Verfügung stand, unterstützt. 
John Oberland stellte als Vorstandsmitglied die 
Arbeit der Apothekerkammer vor. Präsident  
Dr. Dr. Georg Engel ergänzte durch Informatio-
nen zur Arbeitsweise der ABDA. Antje Feldmann 
warb für eine Spezialisierung in Form einer 
Weiterbildung nach erfolgreicher Approba-
tion. Egal in welchem Gebiet oder Bereich der 
Weiterbildung – die Vorteile einer weiteren 
Spezialisierung stellte sie in ihrem Vortrag dar. 
Schließlich übernahm Jochen Wenzel in seiner 
Funktion als 1. Vorsitzender von Apotheker ohne 
Grenzen Deutschland e.V. die Vorstellung der 
Arbeit des Vereins.
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Der zweite Teil des Abends fand dann mit 
Gesprächen in kleinen Runden zwischen den 
Vertretern der Apothekerkammer und den 
PhiP bei Essen und Getränken statt. Neben 
dem Austausch von Erfahrungen, Wünschen 
und Zukunftsperspektiven wurden auch 

Fragen beantwortet. Am 4. März 2027 findet 
das nächste Treffen PhiP meet Kammer statt, 
wir freuen uns auf den nächsten Austausch 
zwischen Vorständen, Ausschussmitgliedern, 
Geschäftsstellenmitarbeitern und dem Berufs-
nachwuchs.
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Ausbildung von PKA – Ausbildungsbeginn

Das neue Ausbildungsjahr für PKA startet 
vorzugsweise am 1. August eines Jahres (rund 
einen Monat vor dem Start der Berufsschule), 
so haben die neuen Auszubildenden schon vor 
dem Beginn der Berufsschule ihre Apotheke 
kennengelernt. Spätestens startet die Ausbil-
dung im September mit dem Beginn der Berufs-
schulausbildung in Rostock. 

Es ist also noch ein wenig Zeit, künftige Auszu-
bildende für Ihren Betrieb zu begeistern. Sichern 
Sie sich heute Ihre gut ausgebildeten Mitarbei-
ter/-innen für morgen.

Finden Sie noch rechtzeitig Ihre neuen 
Auszubildenden. Wenden Sie sich an die 
Arbeitsagenturen, inserieren Sie in unserem 
Stellenmarkt unter https://akmv.de, wenden 
Sie sich, z.B. mit Aushängen, an die Schulen in 
Ihrer Umgebung und finden genau die PKA, die 
zu Ihnen und den Aufgaben in Ihrer Apotheke 
passen.

Oder haben Sie zu diesem Thema noch zu viele 
Fragen, die Sie vom Engagement abhalten? 
Dann wenden Sie sich gerne an die Geschäfts-
stelle, wir stehen Ihnen gerne zur Seite!

https://akmv.de
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Ausbildung von PKA – Ende der Ausbildung

Die Ausbildung von Pharmazeutisch-kauf-
männischen Angestellten endet gem. Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) mit Ablauf der vertraglich 
festgelegten Ausbildungsdauer, oder mit dem 
Bestehen der Abschlussprüfung. Der letzte Teil 
der Abschlussprüfungen findet in diesem Jahr 
am 25. und 26. Juni 2026 statt. Dieser Termin 
liegt für die in diesem Jahr zu prüfenden Aus-
zubildenden vor dem Ende deren vertraglicher 
Ausbildungsdauer. Bestehen die Auszubilden-
den ihre Prüfung, so endet das Berufsausbil-
dungsverhältnis mit Bekanntgabe des Ergeb-
nisses durch den Prüfungsausschuss. Diese 
Bekanntgabe erfolgt am 25. oder 26. Juni 2026 
und wird schriftlich bestätigt.

Damit endet die Ausbildungszeit regel-
mäßig vor dem vertraglich vereinbarten Aus-
bildungsende. Ein Anspruch auf Fortbeschäf-
tigung besteht grundsätzlich nicht. Es kann 
jedoch ein neues Arbeitsverhältnis vereinbart 
werden. Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ent-
steht stillschweigend, wenn die Auszubilden-
den nach bestandener Abschlussprüfung mit 
Wissen und Willen der Apothekenleitung ohne 
Vereinbarung eines neuen Arbeitsverhältnisses 
weiter beschäftigt werden.

Bestehen die Auszubildenden die Abschlussprü-
fung nicht, so kann sich die Ausbildungszeit auf 
Verlangen der Auszubildenden bis zur nächst-
möglichen Wiederholungsprüfung verlängern, 
jedoch höchstens um ein Jahr.

Ausbildung von PKA – Erstuntersuchung

Die ärztliche Erstuntersuchung für Auszu-
bildende ist gemäß § 32 Jugendarbeitsschutz-
gesetz (JArbSchG) geboten. Eine jugendliche 
Person (die also jünger als 18 Jahre ist), die in 
das Berufsleben, z.B. zur Ausbildung, eintritt, 
darf nur beschäftigt werden, wenn sie zuvor 
von einem (Haus- oder Kinder-) Arzt untersucht 
worden ist.

Durch diese Untersuchung wird die gesundheit-
liche Eignung (Gesundheits- und Entwicklungs-
zustand) zur Ausbildung festgestellt, um Schä-
digungen durch die Ausbildung zu verhindern.
Die Erstuntersuchung ist eine Verpflichtung, die 
die Arbeitgeber/-innen trifft, da Jugendliche, 

für die im Betrieb keine Bescheinigung 
über die Erstuntersuchung vorliegt, 
nicht beschäftigt werden dürfen.

Eine Kopie der Bescheinigung ist der Apothe-
kerkammer mit dem Antrag auf Eintragung in 
das Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse zu 
übermitteln. Ohne diese Bescheinigung ist eine 
Eintragung nicht möglich.  

Die Berechtigungsnachweise für die Erstunter-
suchung sind bei den Einwohnermeldestellen 
und den Orts- bzw. Gemeindeämtern erhältlich. 
Für die Untersuchungen entstehen den Auszu-
bildenden und den Betrieben keine Kosten.
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Ausbildung von PKA – Nachuntersuchung

Ausbildung von PKA – Freistellung am Tag  
vor der Abschlussprüfung 

Ist die auszubildende Person ein Jahr nach Auf-
nahme der Ausbildung noch als jugendlich zu 
werten (also jünger als 18 Jahre), ist gemäß  
§ 33 Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) die 
ärztliche Nachuntersuchung geboten.

Arbeitgeber/-innen sind verpflichtet, diese 
Personen neun Monate nach Aufnahme der 
Beschäftigung auf die Nachuntersuchung  
hinzuweisen und haben diese für die Unter- 
suchung freizustellen.

Auch die Nachuntersuchung ist eine 
Verpflichtung, die die Arbeitgeber/-innen 
trifft, da Jugendliche nach Ablauf von 14 Mona-
ten nach Aufnahme der ersten Beschäftigung 
nicht ohne Bescheinigung über die Nachunter-
suchung weiterbeschäftigt werden dürfen.
Eine Kopie der Bescheinigung ist der Apotheker-
kammer zu übermitteln. 

Die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf 
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 
findet am 20. Mai 2026 (schriftlicher Teil mit 
den Prüfungsbereichen Geschäfts- und Leis-
tungsprozesse in der Apotheke, Warensorti-
ment, Wirtschaft- und Sozialkunde) und  
am 25. und 26. Juni 2026 (praktisch/mündlicher 
Teil mit den Prüfungsbereichen Warenwirt-
schaft, Beratungsgespräch) statt.

Auszubildende sind gem. Berufsbildungs-
gesetz (BBiG) und Bundesrahmentarifvertrag 
für Angestellte in Apotheken (BRTV) am Tag der 
Prüfung und an dem Arbeitstag, der der jeweili-
gen Prüfung vorangeht, von der Beschäftigung 
im Ausbildungsbetrieb freizustellen. [BBiG § 15, 
BRTV § 16]

Die Freistellung gilt in diesem Jahr somit für die 
Tage 19.–20. Mai 2026 und 24.–25. Juni 2026  
oder 25.–26. Juni 2026.
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Ausbildung von PKA –  
Ausbildungsbeginn / Meldungen

Gem. § 36 Berufsbildungsgesetz (BBiG) haben 
Ausbildende unverzüglich nach Abschluss des 
Ausbildungsvertrags die Eintragung der Ausbil-
dung in das Verzeichnis der Berufsausbildungs-
verhältnisse zu beantragen.

Diese Eintragung erfolgt durch Meldung bei der 
Apothekerkammer. Zu Ihrer Unterstützung und 
damit Sie nichts vergessen, gibt es dazu nun ein 
entsprechendes Formblatt. Den Antrag  „Ein-
tragung von PKA-Azubis“ finden Sie auf unserer 
Webseite unter dem Menüpunkt Downloads im 
Register Anträge/Meldungen.
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Fortbildungszertifikat der Apothekerkammer

Mit dem Fortbildungszertifikat der Apotheker-
kammer kann das pharmazeutische Personal 
der Apotheken verdeutlichen, dass es sein 
Wissen mit besonderem Engagement durch 
umfangreiche Teilnahme an Fortbildungsmaß-
nahmen auf dem aktuellen Stand hält. Apothe-
kerinnen und Apotheker haben so in drei Jahren 
mindestens 120 Fortbildungspunkte 
(+ 30 Punkte für Selbststudium) erworben, 
Pharmazieingenieurinnen und PTA mindestens 
70 (+ 30 Punkte für Selbststudium).

Wir freuen uns über Ihren Fortbildungs- 
willen und beglückwünschen zu folgenden 
neuen Zertifikaten:

Apotheker/-innen
y	 Amelung, Lilli Dr.
y	 Becker, Anna
y	 Hehmann, Kathrin 
y	 Höppner, Peggy 
y	 Krause, Michael
y	 Kretschmer, Katharina
y	 Mitzner, Karen Dr.

Pharmazieingenieurinnen und PTA
y	 Krause, Anke
y	 Niemann, Stefanie
y	 Rehberg, Manuela 
y	 Sommer, Eva-Maria
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Fortbildungstag 

120 Teilnehmer/-innen konnte Präsident  
Dr. Dr. Georg Engel am 9. Mai 2026 in Rostock 
begrüßen. Bei bestem Wetter bestand die Mög-
lichkeit, sich zu vier verschiedenen, praxisrele-
vanten Themen zu informieren. In einem ersten 
Vortrag stellte Verena Stahl die Hürden beim 
Austausch von Biologika vor. Ausgehend von 
den Open-House-Verträgen der GKV erklärte 
sie sehr anschaulich den Aufbau von biologisch 
hergestellten Arzneimitteln. Der Elvis-Presley-
Vergleich wird den Zuhörerinnen wohl lang in 
Erinnerung bleiben. Von allgemeinen Tipps ging 
der Vortrag zu konkreten Hinweisen auf die 
Substitution. Wann hilft ein Aut-Idem-Kreuz, 
muss in jedem Fall vom Original weggetauscht 
werden, wie bringt man Patentschutz und sozial- 
rechtliche Abgabebestimmungen überein? In 
einem interaktiven Vortrag wurde das Thema 
umfänglich und interaktiv behandelt.



Prof. Thomas Herdegen hat sich im zweiten Vor-
trag dem Thema Schmerz gewidmet. Pathophy-
siologische Grundlagen und pharmakologische 
Grundlagen in die Sprache der Patienten im 
Apothekenalltag zu übersetzen, war Ziel seines 
Vortrags. Er ging selbstverständlich auf die 
verschiedenen Schmerzarzneimittel ein, bezog 
bspw. mit Blick auf Metamizol Stellung zur 
Verträglichkeit im Vergleich zur tatsächlichen 
Nebenwirkungsrate, ließ aber auch nichtmedi-
kamentöse Maßnahmen nicht aus. 

Dr. Ramona Harberg stellte sich der Aufgabe, 
das aktuelle Wissen um Antibiotikaresisten-
zen auch für die Offizinapotheke anschaulich 
aufzuarbeiten. Ausgehend von einem Rück-
blick auf die Lieferengpässe im Bereich der 
Antibiotika widmete sie sich der leitlinienge-
rechten Behandlung von ambulant therapier-
baren Infektionen. Sie stellte sehr anschaulich 
dar, dass Wirkungsbreite von Antibiotika und 
ihr konkreter Einsatz oft auch wirtschaftli-
chen Implikationen unterworfen sind. So sind 
Breitbandreserveantibiotika, die eigentlich für 
rezidivierende und schwer kontrollierbare Infek-
tionen vorbehalten sein sollten, heute teilweise 
mit einem Bruchteil der Tagestherapiekosten 
verbunden, als leitliniengerechte Schmalband-
antibiotika. 

Zum Abschluss des Fortbildungstages nahm 
sich Prof. Mona Tawab Nahrungsergänzungs-
mittel in der Apotheke vor. Nach einer Erinne-
rung an regulatorische Grundlagen ging Sie auf 
einzelne Vitamine und Spurenelemente ein und 
erklärte deren tatsächlichen Nutzen mit Blick 

auf evidenzbasierte europäische und nationale 
Referenzwerte. Auch die Qualität der Nahrungs-
ergänzungsmittel stellte sie denen von Arznei-
mitteln gegenüber. Viele Nachfragen galt es zu 
beantworten, sei es zur Einstufung bestimmter 
Produkte oder zur Verträglichkeit neuer Formu-
lierungen.

Neben allem neuen Wissen kam der Austausch 
in den Pausen nicht zu kurz. Die Organisation 
und die Mittagsverpflegung wurden wieder von 
vielen Teilnehmern gelobt. Der Dank für den 
gelungenen Fortbildungstag gilt dem Fortbil-
dungsteam der Geschäftsstelle: Christian Gillot, 
Heike Schönefeldt und Vanessa Schmied. 

Der Termin für den Fortbildungstag 2027 steht 
bereits: notieren Sie sich Samstag, 17. April 2027 
in Rostock.
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Vorstand

Aus der Arbeit des Vorstands

Die Aufgabe des Vorstands ist in der Hauptsat-
zung der Apothekerkammer Mecklenburg-Vor-
pommern definiert. Er führt die Geschäfte nach 
Maßgabe der gesetzlichen Regelungen, der 
Kammerbeschlüsse und im Rahmen des bestä-
tigten Haushaltsplans. Die volle Tagesordnung 
der regelmäßigen Sitzungen ist thematisch 
breit gefüllt, viele der Tagesordnungspunkte 
sind vertraulich. Deshalb legt die Geschäftsord-
nung der Apothekerkammer Mecklenburg-Vor-
pommern fest, dass Vorstandssitzungen nicht 
öffentlich sind.

Der Vorstand möchte dennoch Einblicke in  
seine Arbeit geben. Zu jeder Sitzung wird ein 
Thema bestimmt, das im Mitteilungsblatt  

vorgestellt wird. Gleichzeitig schafft  
der Vorstand die Möglichkeit, sich künftig 
direkt auszutauschen. Sie können Ihren 
Gesprächsbedarf bei der Geschäftsstelle mel-
den, vorzugsweise per E-Mail an info@akmv.de. 
Geben Sie Ihre Kontaktdaten an, das Thema, über 
das Sie sich austauschen wollen und beschreiben 
Sie kurz, was das Ziel des Austauschs sein soll. 
Um das Gespräch für beide Seiten effektiv zu 
gestalten, werden Sie ebenso gebeten darzustel-
len, welche Änderungen aus Ihrer Sicht möglich 
sind bzw. angestrebt werden sollen. Denn bei 
allen guten Ideen ist das Handeln der Kammer 
an Vorschriften gebunden, die zu beachten sind. 
Sie erhalten dann von der Geschäftsstelle ein 
Angebot für einen Gesprächstermin.

Vorstandssitzung am 19. März 2026

Vorstandssitzung am 29. April 2026

Auch wenn der Apothekertag M-V am 7. Novem-
ber 2026 noch in der Zukunft liegt, beschäftigte 
sich der Vorstand bereits zu Jahresbeginn in 
verschiedenen Sitzungen mit dessen Planung. 
Ein Rahmenthema muss gefunden werden und 
mit Vortragenden untersetzt werden. Der Vor-
stand hat sich entschlossen, einen Teilbereich 
der Apothekengesetzgebung, die parlamenta-
risch diskutiert wird, als Anknüpfungspunkt für 
den Rahmen des Apothekertags M-V zu nutzen. 

Nach dem Regierungsentwurf sollen Apotheken 
künftig eine Kurzintervention zur Prävention 
tabakassoziierter Erkrankungen anbieten. Aus 
diesem Grund wurde als Rahmenthema für 
den Apothekertag M-V Prävention gewählt. Die 
Details der Referentensuche mit Abstimmun-
gen übernimmt die Geschäftsstelle, die Zu- und 
Absagen werden von Vorstandssitzung zu Vor-
standssitzung bewertet und bei Absagen ggf. 
angepasst.

Die Aprilsitzung hat als festen Tagesordnungs-
punkt die Aufstellung der Jahresrechnung. 
Neben diesem haushaltrechtlichen Punkt galt es 
in der Vorstandssitzung im April auch noch eine 
briefliche Abstimmung der Kammerversamm-
lung auszuwerten. Das Ergebnis ist in einem 
separaten Beitrag in diesem Mitteilungsblatt 

veröffentlicht. Zeitkritische Entscheidungen der 
Kammerversammlung werden auch zwischen 
den zwei Präenzsitzungen getroffen, an diese 
Entscheidungen stellt die Geschäftsordnung for-
male Anforderungen. Die Ergebnisse müssen in 
der auf die Rückmeldefrist folgenden Vorstands-
sitzung ausgezählt werden. 
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Vorwort

Das vergangene Jahr war geprägt von landes- 
und bundesrechtlichen Entscheidungen, die 
sowohl im Ehren- als auch im Hauptamt der Apo-
thekerkammer M-V viel Arbeit begründeten. Für 
viele Mitglieder am sichtbarsten war die Ände-
rung der Regeln zum Notdienst. Bereits 2024 
hatten Ausschuss und Kammerversammlung die 
fachlichen Vorarbeiten abgeschlossen. 2025 lag 
der Schwerpunkt schließlich auf der Neufassung 
der Richtlinie und der Abstimmung mit dem 
fachaufsichtsführenden Ministerium. Mehrmals 
trafen sich die zuständigen Mitarbeiterinnen aus 
dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und 
Sport mit Mitgliedern des Vorstandes und der 
Geschäftsstelle, um zunächst ein gegenseitiges 
Verständnis für das geodatenbasierte System der 
Notdiensteinteilung zu schaffen und anschlie-
ßend Grundsätze zu klären, nach denen künftig 
die Notdiensteinteilung erfolgen soll. Alle Ideen 
der Apothekerkammer wurden nicht von der 
Fachaufsicht akzeptiert, insbesondere das Ringen 
um die Standorte, die Teildienste in Anspruch 
nehmen können, war abstimmungsintensiv. Als 
die Richtlinie dann schließlich von der Kammer-
versammlung im Juni verabschiedet wurde, 
begann die praktische Umsetzung für Geschäfts-
stelle und Mitglieder. Vorabtauschphasen, neue 
Fristen, Erklärungsbedarfe auf allen Seiten, wie 
das Portal funktioniert, über das nun alle Dienste 
verwaltet werden. Ein abstimmungsreicher Spät-
sommer zwischen Mitgliedern und Geschäfts-
stelle kennzeichnete das Jahr 2025. Vorstand 
und Geschäftsführung suchten in vier Regional-
konferenzen den Dialog mit den Mitgliedern in 
Schwerin (23. Juli 2025, 34 Teilnehmer), Rostock 
(26. Juni 2025, 37 Teilnehmer), Neubrandenburg 
(14. Juli, 35 Teilnehmer) und Greifswald (17. Juli, 
29 Teilnehmer). Die Termine waren durch Erklä-

rung und Nachfragen gekennzeichnet und auch 
diejenigen, die mit den Neuregelungen nicht in 
allen Punkten einverstanden waren, konnten 
ihren Standpunkt in die Diskussion einbringen. 

Neben dieser für die Mitglieder sehr sichtbaren 
Veränderung, begann im Jahr 2025 auch das par-
lamentarische Verfahren zur Änderung des Heil-
berufsgesetzes. Auch hier musste eine gemein-
same Sprache gefunden werden. Der Anhörung 
ging ein Abstimmungsprozess des Ministeriums 
mit der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpom-
mern voraus. Die anderen drei Heilberufskam-
mern im Land mussten die vielen guten Ideen 
nun bewerten und die größte Herausforderung 
bestand darin, dass Regelungen so angepasst 
werden mussten, dass sie für alle betroffenen 
Heilberufe zutreffend sind. Dies ist rückblickend 
betrachtet nicht durchgängig gelungen, gerade 
die Begründung zu den Neuregelungen im Heil-
berufsrecht lässt eine Auseinandersetzung mit 
den Belangen aller Heilberufskammern an vielen 
Stellen vermissen. Eine Erfolgsgeschichte aus 
2025 bleibt der erfolgreiche Lobbyismus um die 
Schulgeldfreiheit für PTA. Mit der Aufstellung 
des Doppelhaushaltes 2026/2027 galt es, die 
politischen Entscheidungsträger nun endlich zu 
überzeugen, dass Mecklenburg-Vorpommern 
eines der letzten Bundesländer war, das noch 
Schulgeld für die Ausbildung zum Beruf der PTA 
erhob. Die Folge davon war, dass der Beruf allein 
mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen der Ausbildung unattraktiv erschien. 
Die Versicherung von Ministerin Drese stand 
schon zur vorletzten Haushaltsaufstellung, allein 
konnte sich die Fachebene nicht gegen finanz-
politische Zwänge in der Koalition durchsetzen. 
Haushaltsmittel sind endlich und werden nach 

Geschäftsstelle
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Geschäftsbericht 2025
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Prioritäten, die die Politik selbst festlegt, verteilt. 
Die vor den jeweiligen Lesungen im Landtag 
gemeinsam von Apothekerkammer und -verband 
versandten Schreiben an die Fachpolitiker, Haus-
haltspolitiker und schließlich an alle Politiker des 
Plenums sind ein Zeichen dafür, das es nicht nur 
wichtig ist, was eine Gruppe sagt, sondern auch 
wann sie es vorträgt und bei welchen Entschei-
dungsträgern.

Bundespolitisch ging der die Apothekerschaft 
viel Kraft kostende argumentative Kampf um 
eine neue Apothekenregulierung in die nächste 
Runde. Die Wahl im ersten Quartal des Jahres 
stellte keine Verschnaufpause dar, die ABDA und 
ihre Landesorganisationen waren gefordert und 
konnten mit dem Koalitionsvertrag, der eine 
zuvor nie dagewesene präzise Vereinbarung 
zur wirtschaftlichen Stärkung der Apotheken 
beinhaltete, einen Erfolg ihrer Lobbyarbeit feiern. 
Über den Sommer rechnete die Apothekerschaft 
mit einer Gesetzesvorlage zur Novellierung des 
Apothekenrechts. Die drei vordringlichsten Ziele 
waren die Erhöhung des Fixums auf 9.50 Euro, 
keine Vertretung durch PTA und die Versorgung 
durch Vollapotheken also die Absage an Zweig-
apotheken. Zum Deutschen Apothekertag in 
Düsseldorf erklärte die Bundesministerin für 
Gesundheit, Nina Warken, ihre Vorstellungen 
zur Novellierung des Apothekenrechts. Wenige 
Tage danach kam der Referentenentwurf aus 
dem Bundesministerium und sorgte für reichlich 
Ernüchterung. Die Lobbyarbeit, die auch über 
den vermeintlich ruhigen Sommer nicht abriss, 
wurde daraufhin noch weiter intensiviert.
Neben den schlaglichtartig aufgeworfenen 
Punkten haben Vorstand, Mitglieder der Kam-
merversammlung und Geschäftsstellenmit-
arbeiter das Tagesgeschäft in bewährter Art 
und Weise bewältigt. Im statistischen Teil des 
Geschäftsberichts wird dieser Anteil der Arbeit 
versucht zu quantifizieren. Dies gelingt sicherlich 
nur bedingt. Die Mitglieder sind kurze Bearbei-
tungszeiten bei den allermeisten Aufgaben 
der Geschäftsstelle gewohnt, eine vierwöchige 
Bearbeitungszeit, wie sie im Verwaltungsrecht 

normal ist, reizt die Geschäftsstelle sehr selten 
aus. Mit Blick auf die geringe Mitarbeiterzahl der 
Geschäftsstelle sind insbesondere die Bearbei-
tungszeiten von Aufgaben, die Massengeschäft 
darstellen – die Beantragung von elektronischen 
Heilberufsausweisen und SMC-B-Karten, Fort-
bildungsnachweise, freiwillige Fortbildungs- und 
Athina-Zertifikate – teilweise noch mit ver-
gleichsweise langen Bearbeitungszeiten verbun-
den. Wir sind bemüht, die Bearbeitungsfristen 
auch für diese Aufgaben zu minimieren. Dies 
führt mich zum Dank. Die vielfältigen Aufgaben 
sind stets eine Teamleistung. Ich danke deshalb 
dem gesamten Team der Geschäftsstelle und 
schließe in diesen Dank auch die Geschäftsstelle 
der Apothekerversorgung mit ein, die räum-
liche Nähe zwischen Kammer und Versorgung 
führt zu nicht quantifizierbaren Synergien für 
die Mitglieder. Nahezu täglich stimmen sich die 
Geschäftsstellen in Einzelfragen ab. Mein Dank 
gilt dem Vorstand für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit, den nötigen Freiraum aber auch das 
gemeinsame Einstehen bei Fragestellungen, die 
mit Argumenten für verschiedene Positionen zu 
stützen sind und schließlich auf Grund überwie-
gender Argumente entschieden werden, wohl-
wissend, dass eben auch eine andere Sichtweise 
entwickelt werden könnte. Mein Dank gilt den 
Mitgliedern der Kammerversammlung, die sich 
engagieren und auch nach kontroversen Dis-
kussionen anerkennen, dass eine demokratische 
Entscheidung durch Mehrheitsbeschluss legiti-
miert ist, auch, wenn man selbst in der Minder-
meinung ist. Den Kollegen und Kolleginnen im 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport 
und im Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les danke ich für die unzähligen kleinteiligen 
Abstimmungen, die oft mit hohem Zeitdruck 
erfolgen. Alle weiteren, hier noch nicht genann-
ten Gesprächspartnern, seien es beispielsweise 
Vertreter der anderen Heilberufskammern im 
Land oder der Apothekerkammern und -ver-
bände schließe ich in diesen Dank ein.

Matthias Franke
Geschäftsführer
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Gesamt Frauen Teilzeit- 
beschäftigte

1 Öffentliche Apotheken

Apothekenleiter/innen 276 162 0

    Besitzer/innen 275 161 0
    Pächter/innen 1 1 0
    Verwalter/innen 0 0 0
Approbierte Mitarbeiter/innen  
(inkl. Filialleiter/innen)

665 546 484

Apotheker/innen Gesamt 941 708 484
Pharmazeut/innen im Praktikum  
(III. Ausbildungsabschnitt)

26 – 0

2 Krankenhausapotheken
Verwalter/innen (Leiter/innen) 8 5 2
Approbierte Mitarbeiter/innen 57 43 23
Apotheker/innen Gesamt 65 48 25
Pharmazeut/innen im Praktikum  
(III. Ausbildungsabschnitt)

4 – 0

3 Nicht in Apotheken tätige Approbierte
Apotheker/innen in der  
pharmazeutischen Industrie

32 19 5

Apotheker/innen in der Bundeswehr  
(auch BW-Krankenhaus)

2 0 0

Apotheker/innen in Behörden und  
Körperschaften

18 12 6

Apotheker/innen an der Universität 59 28 30
Apotheker/innen in Lehranstalten und  
Berufsschulen

4 3 2

Selbständige Apotheker/innen  
(keine Apothekenbetreiber/innen)

4 0 3

Apotheker/innen in sonstigen  
Tätigkeitsbereichen

22 17 22

4 Sonstige Apotheker/innen 
Rentner/innen 364 291
Nichtberufstätige und nicht im  
Apothekerberuftätige  
(inkl. Apotheker/innen in Elternzeit)

109 86 –

Apotheker/innen mit Berufserlaubnis  
nach § 11 BApO

11 8 10

Personalstatistik 2025  [ Stichtag: 31. Dezember 2025 ]

darunter 
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Kammerversammlung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge): 
Ellen Bencard, Susanne Böhm, Marco Bubnick, 
Dr. Dr. Georg Engel, Alexander Eschrich, Mayssa 
Fattoum (ab 3. April 2025), Antje Feldmann,  
Dr. Anja Fischer-Beller, Dr. Christiane Geiger, Prof. 
Dr. Sebastian Günther, Oliver Hartwich, Sybill 
Hoeft, Jessica Howorka, Dr. Konstanze Jahn-
Harnack, Florian Köster, Anja Krohn, Dr. Annette 
Lendeckel, Dr. Torsten Möller, Thomas Müller, 
Liane Neubert, Dr. Marco Neumann, John Ober-
land, Markus Oelze, Susanne Dorothee Paschka, 
Wingolf Polet (ab 1. Juli 2025), Axel Pudimat, Ralf 
Folker Reuter, Kathrin Rodewald, Susann Rösel-
Jacobasch, Dr. Christoph Maria Rosenbaum (bis 
30. Juni 2025), Dr. Karen Saljé, Hannes Sartorius, 
Dr. Philipp Schick, Bettina Schmekel, Susanne 
Schriever, Anja Schullig, Dr. Christoph Schümann, 
Dr. Andreas Toman, Benjamin Twardokus, Antje 
Urban, Petra Verhoeven, Cornelia Westphal
Kammerversammlungen fanden am 25. Juni 
2025 und 29. Oktober 2025 statt.

Vorstand
Präsident: Dr. Dr. Georg Engel
Vizepräsident: Marco Bubnick
Weitere Vorstandsmitglieder (in alphabeti-
scher Reihenfolge): Dr. Konstanze Jahn-Harnack 
(ab 1. Juli 2025), John Oberland (ab 1. Juli 2025), 
Susanne Paschka, Ralf Folker Reuter (ab 1. Juli 
2025), Dr. Christoph Maria Rosenbaum (bis 30. 
Juni 2025), Dr. Philipp Schick (bis 30. Juni 2025), 
Petra Verhoeven
Vorstandssitzungen fanden am 15. Januar 2025, 
19. Februar 2025, 20. März 2025, 10. April 2025,  
14. Mai 2025, 25. Juni 2025, 23. Juli 2025, 9. Septem-
ber 2025, 1. Oktober 2025, 29. Oktober 2025,  
20. November 2025 und am 9. Dezember 2025 statt. 

Ausschüsse der Kammerversammlung (Mitglie-
der in alphabetischer Reihenfolge): 
Ausschuss Bürokratieabbau
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Ellen Bencard, Dr. Anja Fischer-Beller,  
Axel Pudimat, Dr. Andreas Toman, Antje Urban

Eine Ausschusssitzung fand am 12. Juni 2025 
statt.

Ausschuss Dienstbereitschaft/ 
Rezeptsammelstellen
Mitglieder /in alphabetischer Reihenfolge):
Stefan Behnsen, Marco Bubnick, Florian Köster, 
Markus Oelze, Susann Rösel-Jacobasch, Clemens 
Ruchel, Anja Schullig, Benjamin Twardokus

Ausschuss ehrenamtlicher Pharmazierat
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Marco Bubnick, Stefanie Dorow, Elke Lemke, 
Regine Luchterhand, Katrin Meuser, Natalja  
Morkovin, Volker Mühlbach, Armin Noeske,  
Dirk Olenik, Andrea Seidler, Anja Sellin,  
Gisa Stolpe, Dr. Andreas Toman, Antje Urban, 
Uwe Wetjen, Gerd-Rüdiger Winde

Ausschuss Fortbildung/Ausbildung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Jessica Howorka, Markus Oelze, Anne Pingel,  
Dr. Christoph Maria Rosenbaum (bis 30. Juni 
2025), Bettina Schmekel, Anja Schullig,  
Petra Verhoeven

Eine Ausschusssitzung fand am 17. Oktober 2025 
statt.

Ausschuss Haushalt
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Antje Feldmann, Susanne Dorothee Paschka, 
Axel Pudimat, Ralf Folker Reuter, Benjamin  
Twardokus

Eine Ausschusssitzung fand am 29. September 
2025 statt.

Ausschuss Kommunikation
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Ellen Bencard, Alexander Eschrich, Dr. Anja 
Fischer-Beller, Florian Köster, John Oberland, 
Markus Oelze, Axel Pudimat, Antje Urban

Ausschuss Nachwuchsgewinnung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Philipp Bettin, Marco Bubnick, Dr. Torsten Möller, 

Organisation der Apothekerkammer  
zum 31. Dezember 2025
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Dr. Marco Neumann, Susann Rösel-Jacobasch,  
Dr. Andreas Toman, Antje Urban

Ausschusssitzungen fanden am 13. März 2025,  
2. Juni 2025 und 26. September 2025 statt  

Prüfungsausschuss PKA 
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Dr. Anja Fischer-Beller, Christian Gillot, Nadine 
Kosubek, Antje Kubala, Susanne Schriever, Romy 
Schuster, Dr. Andreas Toman

Die Zwischenprüfung fand am 16. Oktober 2025 
statt, die schriftliche Abschlussprüfung am  
6. Juni 2025 und der praktische / mündliche Teil 
der Abschlussprüfung am 26. Juni 2025 und  
27. Juni 2025.

Ausschuss Rechnungsprüfung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Susanne Böhm, John Oberland, Ralf Folker  
Reuter, Dr. Annette Lendeckel

Eine Ausschusssitzung fand am 8. Mai 2025 statt.

Schlichtungsausschuss
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Marco Bubnick, Dr. Karen Saljé, Petra Verhoeven

Ausschuss Weiterbildung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Susanne Böhm, Oliver Hartwich, Dr. Marco  
Neumann, Dr. Philipp Schick

Eine Ausschusssitzung fand am 11. September 
2025 statt.

Ausschuss Widerspruchsausschuss
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Susanne Böhm, Oliver Hartwich, Dr. Karen Saljé

Ausschuss Zukunft / Digitalisierung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
Stefan Behnsen, Ellen Bencard, Alexander 
Eschrich, Florian Köster, Anja Krohn, John Ober-
land, Markus Oelze, Tia Maxime Patitz,  
Dr. Christoph Rosenbaum, Clemens Ruchel,  
Hannes Sartorius, Dr. Philipp Schick bis 30. Juni 
2025

Weitere ehrenamtlich tätige  
Kolleginnen und Kollegen

Prüfungsausschüsse in der Weiterbildung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge): 
Antje Feldmann, Dr. Johann Joachim Framm, 
Dr. Ramona Harberg, Franziska Hänig, Maria 
Kasten, Dr. Susanne Kintscher, Dr. Jan Lüdemann 
(extern), Jenny Nehls, Dr. Oliver Orban (extern), 
Prof. Anne Seidlitz (extern), Judith Töpke

Weiterbildungsprüfungen fanden am 16. Mai 
2025, 23. Mai 2025 und 28. November 2025 statt.

Prüfungsausschuss Fachsprachenprüfung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge): 
Philipp Bettin, Lea Diepers, Christian Gillot,  
Alfred Kiefer, Markus Oelze

Fachsprachenprüfungen fanden am 24. Februar 
22. Mai 2025, 26. Mai 2025, 2. Juni 2025, 16. Juni 
2025, 12. September 2025 und am 21. November 
2025 statt.

Prüfungsausschuss Kenntnisprüfung
Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge): 
Marco Bubnick, Christian Gillot, Susanne  
Dorothee Paschka

Kenntnisprüfungen fanden am 13. Mai 2025,  
11. Juni 2025 und 18. Dezember  2025 statt. 

Delegierte zum Deutschen Apothekertag 2025 
(in alphabetischer Reihenfolge):
Marco Bubnick, Dr. Dr. Georg Engel,  
Oliver Hartwich

Ehrenamtliche Richter am Verwaltungsgericht
Oliver Hartwich, Steve Fraude, Dr. Julius Krause, 
Dr. Christian Schnittker

Ehrenamtliche Richter am  
Oberverwaltungsgericht
Andrea Nowotny, Marcus Zeun, Ute Adrienne 
Pemöller

Pseudo-Customer
Kammermitglieder aus Mecklenburg-Vorpom-
mern engagieren sich als Pseudo-Customer.
Um dies auch künftig tun zu können, werden die 
Personen hier nicht namentlich erwähnt.
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Übertragene Aufgaben:
y	 Erfassung von angezeigten Veränderungen 

von Öffnungszeiten von Apotheken	 43

y	 Genehmigung der zeitweisen Schließung von 
Apotheken	 20

y	 Beantragte und genehmigte  
Notdiensttausche in MV	 100

		  altes System

		  764  
	 neues System

y	 Bearbeitete Anträge von  
Rezeptsammelstellen	 45

y	 Erteilte Notdienstbescheide	 361

y	 Erteilte Änderungen von  
Notdienstbescheiden	 33

y	 Anzahl Fachsprachenprüfungen	 18

y	 Anzahl Kenntnisprüfungen	 12

Praktikumsbegleitender Unterricht der Pharma-
zeutinnen und Pharmazeuten im Praktikum
10. März bis 21. März 2025, 98 Teilnehmer/-innen
15. September bis 26. September 2025,  
99 Teilnehmer/-innen

Deskriptiver Teil

Haushalt
Für das Jahr 2024 haben Rechnungsprüfungs-
ausschuss und Treuhand die ordnungsgemäße 
Haushaltsführung im Jahr 2025 bestätigt. Die 
Aufstellung des Kammerhaushalts 2026 erfolgte 
mit dem Ziel, die Rücklagen der Apotheker-
kammer M-V auf ein Maß zurückzufahren, 
das im Einklang mit den Bestimmungen des 
Heilberufsgesetzes steht, das sich zurzeit der 
Haushaltsplanaufstellung noch nicht im par-
lamentarischen Verfahren befand. Auf Grund 
der Anhörung des Ministeriums waren die 
grundlegenden Vorgaben jedoch antizipierbar. 
Die Beiträge der Apothekerkammer wurden 
gemäß Beschluss der Kammerversammlung für 
alle Mitglieder um 25% reduziert, um die Über-
schüsse der letzten Jahre abzubauen. Damit sind 
die Beiträge zur Finanzierung der Aufgaben der 
Apothekerkammer erneut gesunken. Seit 2016 ist 
der Beitrag trotz einer allgemeinen Preissteige-

rung nicht erhöht worden, durch Beschlüsse der 
Kammerversammlung in einzelnen Jahren sogar 
auf Grund einer sorgsamen Haushaltsführung 
reduziert worden.

Die Kammerversammlung hat in ihrer Herbstsit-
zung 2025 auch eine Reduktion der Beiträge auf 
40% für 2026 beschlossen.

Rechtsabteilung
Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist die 
Apothekerkammer Mecklenburg-Vorpommern 
den Vorgaben des Heilberufsrechts unterworfen. 
Die Rechtsabteilung ist dabei Ansprechpartner 
für alle rechtlichen Fragen der Geschäftsstelle 
und berät diese in den grundsätzlichen Entschei-
dungen. Die Juristin Julia-Kristina Lichtenauer 
nimmt an Vorstandssitzungen, Kammerver-
sammlungen und Terminen mit dem aufsichts-
führenden Ministerium beratend teil und prüft 
die maßgeblichen Unterlagen auf rechtliche 
Konsistenz. Auch Abstimmungsprozesse mit 
anderen Heilberufskammern – im vergangenen 
Jahr war besonders das Thema Rezeptzuweisung 
mit der Ärztekammer M-V abstimmungsbedürf-
tig, dem Apothekerverband, Rechtsanwälten von 
Kammermitgliedern, der Polizei und der Wettbe-
werbszentrale finden gemeinsam mit der Rechts-
abteilung statt. Jede Satzung oder Ordnung, 
die sich ändern soll, wird durch das Justiziariat 
geprüft und gegebenenfalls inhaltlich angepasst, 
um in Einklang mit höherem Recht zu stehen. Im 
Jahr 2025 waren das insbesondere die Beitrags-
ordnung und die Richtlinie der Apothekerkammer 
Mecklenburg-Vorpommern für die Dienstbereit-
schaft. Alle Widerspruchsverfahren, zum Bei-
spiel gegen Beitrags- oder Notdienstbescheide, 
werden vom Justiziariat beratend begleitet.

Zudem werden rechtliche Beiträge für das Mit-
teilungsblatt oder für Rundbriefe erstellt. Im Jahr 
2025 waren 44  berufsrechtliche Fälle im Justizia-
riat zu bearbeiten. Häufigster Grund für ein Tätig-
werden der Kammer waren Kundenbeschwerden, 
die in der Geschäftsstelle eingingen. Die meisten 
dieser Beschwerden betrafen die Nichtbeliefe-
rung von Rezepten, eine unzureichende Beratung 
in der Apotheke, eine Nichtöffnung von Apo-
theken zu angegebenen Dienstzeiten oder ein 
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vermeintlich unhöfliches Verhalten von Kammer-
mitgliedern. Regelmäßig ist zunächst der Sach-
verhalt genau zu ermitteln und die betroffenen 
Apotheker/ -innen werden gegebenenfalls 
angehört. Können die Vorwürfe nicht vollum-
fänglich ausgeräumt werden, werden die Fälle 
zur Entscheidung für den Vorstand aufbereitet. 
Insgesamt wurden seitens des Vorstands sechs 
Rügen ausgesprochen. In vier Fällen wurde die 
Rüge mit einem Ordnungsgeld versehen.

Im Bereich der Fortbildungspflicht wurden 2025 
16 Mitglieder erkannt, die ihre Fortbildung nicht 
nachweisen konnten. Die berufsrechtlichen 
Maßnahmen dauern noch an. 

Das Justiziariat ist zudem bei Streitschlichtungen 
zwischen Kammermitgliedern eingebunden; 
im vergangenen Jahr waren Mediationen bei 
Streitigkeiten zur Zulässigkeit von Werbemaß-
nahmen, bei der Sammlung von Rezepten und 
Beratungen zur Aufstellung von Terminals zur 
Sammlung von E-Rezepten notwendig.

Öffentlichkeitsarbeit
Die Geschäftsstelle hat vier Mitteilungsblätter 
und 45 Rundbriefe an die Mitglieder verschickt. 
Das Verfahren der Meldung von Rezeptfälschun-
gen erfolgt durch Weiterleitung von Informatio-
nen über den E-Mail-Verteiler in den betroffenen 
Landkreisen. Im letzten Jahr wurden 64 Rezept-
fälschungen weitergeleitet.

Presseanfragen werden im Tagesgeschäft 
beantwortet, eine eigene Pressemitteilung zum 
Notdienst in MV wurde versandt. Die Artikel, die 
regelmäßig auf der Homepage eingestellt sind, 
ergänzen diese Informationen. Von der Möglich-
keit, direkt mit dem Vorstand ein Problem zu 
diskutieren, wurde nur in einem einzigen Fall 
seitens der Mitglieder der Apothekerkammer 
Gebrauch gemacht.

Nachwuchsgewinnung
Zum 01. April 2025 wurde die neu installierte 
Position des Nachwuchskoordinators mit Jochen 
Wenzel besetzt, er ist zu gleichen Teilen bei der 
Apothekerkammer und dem Apothekerverband 
MV angestellt.

Im Geschäftsjahr 2025 nahm der Nachwuchs- 
koordinator im Rahmen der Nachwuchsgewin-
nung an folgenden Berufs- und Ausbildungs- 
messen mit einem Infostand teil und wurde von 
den aufgelisteten Apotheken und Auszubilden-
den personell unterstützt.  

Im Jahr 2025 vergab die Apothekerkammer MV 
erneut 2 Deutschlandstipendien für Pharmazie-
studierende in Greifswald.

Nur wenige Apotheken nahmen am „Tag der 
offenen Apotheke“ am 16. Juli 2025 teil.

Aus-, Fort- und Weiterbildung
Fortbildung
Bei 35 eigenen Fortbildungsterminen im Jahr 
2025 konnte die Apothekerkammer MV insge-
samt 8.295 Teilnehmer/-innen erreichen. Rund 
87 Prozent der teilnehmenden Personen stamm-
ten aus der Berufsgruppe der Apotheker/-innen.  
Die Teilnahmen konnten 1257 verschiedenen Per-
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Ort Unterstützende Apotheke

Wismar Sonnen Apotheke Wismar

Rostock Adler Apotheke Rostock
Alpha Apotheke Rostock
Aesculap Apotheke Rostock

Sternberg Stern Apotheke Sternberg

Demmin Pommern Apotheke  
Demmin

Hagenow niemand

Greifswald Schülerinnen der  
PTA-Schule
Pharmaziestudent der Uni-
versität Greifswald

Stralsund Baltic Apotheke
Bahnhof Apotheke
Schülerin der PTA-Schule

Waren niemand, die Unterstützung 
musste aufgrund eines aku-
ten personellen Engpasses 
in einer Apotheke kurzfristig 
abgesagt werden 



M I T T E I L U N G S B L A T T  D E R  A K M V   |   0 2  ·  2 0 2 6

sonen zugeordnet werden. Damit hat im Durch-
schnitt jede Person an sechs unterschiedlichen 
Veranstaltungen der Apothekerkammer M-V 
teilgenommen. 96 Prozent, mithin 1214 dieser 
Personen, waren Apothekerinnen oder Apotheker 
aus MV. Damit haben statistisch gesehen 96 Pro-
zent der berufstätigen Mitglieder der Kammer 
auch an Fortbildungsmaßnahmen ihrer Kammer 
teilgenommen. 

Das Hauptangebot stellen zeitgebundene 
Online-Live-Vorträge (Webinare) dar. An 26 Ter-
minen haben 7946 Personen teilgenommen. Mit 
drei Veranstaltungen weniger als im Vorjahr, das 
auf Grund gesonderter Zusatztermine eine Aus-
nahme darstellte, wurden so rund 3 % weniger 
Teilnehmer/-innen erreicht. Die durchschnitt-
liche Zahl anwesender Personen pro Termin stieg 
von 282 auf 305. Im Vergleich zum Jahr 2024 ist 
die Zahl der Teilnehmer/-innen um 29 Prozent 
gestiegen, was die besondere Situation 2024 
nochmals verdeutlicht. Insgesamt verzeichnet 
die Kammer damit die zweithöchste Zahl an 
Teilnehmer/-innen pro Jahr. Im Zusammenhang 
mit der Reichweite der Veranstaltungen bezogen 
auf die Mitglieder stellt dies ein sehr erfreuliches 
Ergebnis dar, wir freuen uns über Ihr Interesse 
und Ihre Motivation zum lebenslangen Lernen!

Präsenz-Schulungen waren weiterhin schwierig 
zu realisieren. Die Bereitschaft von Referentin-
nen und Referenten, die nicht aus MV stammen, 
für Vor-Ort-Termine in unseren Kammerbereich 
zu reisen, nimmt ab. Die zunehmenden Prob-
leme der Erreichbarkeit von ferneren Zielen mit 
der Deutschen Bahn führte zur Absage von drei 
Terminen und erschwert die Realisierung neuer 
Termine. Auch die Nachfrage bei den potentiel-
len Teilnehmer/-innen bleibt im Vergleich zu 
vergangenen Jahren gering. Im Jahr 2025 fanden  
daher nur fünf Präsenz-Seminare statt, die  
107 Personen erreicht haben.

Dennoch bleiben wir aus didaktischen Erwägun-
gen dem Angebot von Seminaren in Präsenz-
Form weiterhin treu. So wurde im Jahr 2025 aus 
der ATHINA-Schulung und der Schulung Medika-
tionsanalyse als Prozess ein neues, gemeinsames 
Format entwickelt, das auf Online- und Präsenz-
teile setzt. Zeitoptimiert mit Video- und Online-

schulungsteilen bleibt als Kern eine seminaristi-
sche Präsenzschulung, die sich nicht mehr über 
mehrere Tage erstreckt, aber den Austausch der 
Apotheker/-innen im Gruppenrahmen zur Ver-
tiefung der Inhalte erlaubt. 

Die Veranstaltungen zur Qualifizierung zur 
Durchführung von Impfungen in Apotheken wer-
den nach Interessenbekundung über Abfragen 
organisiert. Im Jahr 2025 wurde ein Termin ange-
boten und von 19 Apotheker/-innen genutzt.

Begonnen hat das Fortbildungsjahr 2025 mit 
einem Webinar über die elektronische Patien-
tenakte. Thematisch widmeten wir uns neben 
unterschiedlichen pharmazeutisch-medizini-
schen Fachthemen u.a. den pharmazeutischen 
Dienstleistungen, den Neuerungen in der PTA-
Ausbildung, den Möglichkeiten von digitalen 
Gesundheitsanwendungen und dem Einsatz von 
KI in Apotheken. Wir begannen ein jährliches 
Schulungskonzept zum Thema Medizinproduk-
terecht und eine Webinarreihe über Antikörper 
in der Medizin. Wir konnten die Ausbilderschu-
lungen wieder aufnehmen und freuten uns hier 
über einiges Interesse. Das Fortbildungsjahr 
schlossen wir mit einem Webinar über die neuen 
Arzneimittel des Jahres ab.

Zu unserem 8. Tag der Fortbildung in Rostock 
kamen 127 Personen, über dieses Interesse haben 
wir uns besonders gefreut.

Externe Anbieter haben im Jahr 2025 neun 
Fortbildungen, die in MV durchgeführt wurden, 
bei der Apothekerkammer als Fortbildungs-
maßnahme anerkennen lassen.  Drei Anträge 
mussten abgelehnt werden. Die Zahl externer 
Vor-Ort-Veranstaltungen nahm damit wieder zu, 
blieb aber weit hinter früheren Zahlen zurück.

Eine Besonderheit stellten die Schulungen zur 
Medikationsanalyse dar. Diese sind zeitlich 
umfangreich und wurden im Jahr 2024 letzt-
malig auch als Online-Termin angeboten, um so 
möglichst viele Apotheker/-innen zu erreichen. 
In acht Terminen wurden 134 Personen geschult. 
Seit dem zweiten Halbjahr 2024 ist die Prozess-
Schulung zur Medikationsanalyse Bestandteil 
unseres begleitenden Unterrichts für Pharma-

35   |   Geschäftsstelle



M I T T E I L U N G S B L A T T  D E R  A K M V   |   0 2  ·  2 0 2 6

zeutinnen und Pharmazeuten im Praktikum. Für 
interessierte Apotheker/-innen, die bisher nicht 
geschult wurden, bieten wir zu diesem Zweck 
eine neue Hybridveranstaltung mit Online- und 
Präsenzteilen an.  

Die Apothekerkammer MV hat 18 freiwillige Fort-
bildungszertifikate für Apothekerinnen und Apo-
theker und 14 für nichtapprobiertes pharmazeu-
tisches Personal ausgestellt. In MV gab es damit 
am 31.12.2025 68 gültige freiwillige Fortbildungs-
zertifikate für Apothekerinnen und Apotheker 
sowie 48 für PTA und Pharmazieingenieure. 

Beachten Sie auch: Ein gültiges Fortbildungs-
zertifikat bedeutet nachgewiesene Fortbildungs-
pflicht für die Dauer der Gültigkeit!

Erteilte Zertifikate im Jahr 2025:

Für Apotheker/-innen
Andresen, Kerstin 
Bienert, Jenny 
Glaevke, Anja
Gräfe, Uta
Gutknecht, Cindy
Hamann, Caroline
Hartwich, Oliver 
Holeczko, Juliane
Hunz, Ingrid Dr.
Klaffki, Marion
Kreft, Katja
Radau, Astrid Dr.
Rodewald, Kathrin
Schmeling, Sylvia
Stark, Sandra
Stöcker, Daniel
Struve, Monique

Für nicht approbiertes pharmazeutisches  
Personal
Behling, Katrin 
Drahn, Stephanie 
Frotscher, Nadine 
Lucht, Julia
Ohm, Doerte
Penz, Kerstin
Pfeifer, Jana
Rusch, Katja
Wierzchowski, Dorina
Wittek, Kerstin

ATHINA

ATHINA versteht sich als erweitertes Schulungs-
konzept für die Durchführung der erweiterten 
Beratung zur Polymedikation. Da die Grund-
schulung didaktisch vom Austausch der Teil-
nehmer/-innen vor-Ort deutlich profitiert, wurde 
beschlossen, auf das Angebot in Online-Form zu 
verzichten. Es wurde ein neues Schulungsformat 
entwickelt, das Videolektionen, Webinare und 
Präsenzschulung kombiniert, so dass in jedem 
Fall ein Vor-Ort-Seminar dabei ist, diese aber auf 
einen Tag beschränkt bleibt. Es ist uns erfreuli-
cherweise gelungen, zwei neue Referentinnen 
für dieses Unterfangen zu gewinnen, die, umso 
erfreulicher, hier in MV tätig sind. Eine Schulung 
wurde angeboten und konnte 27 teilnehmende 
Apotheker/-innen verzeichnen.

Über die Prozess-Schulung hinaus werden im 
ATHINA-Konzept vor allem fachliche Inhalte mit 
erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten 
besprochen. Sei es durch eine gesonderte Schu-
lung zu Interaktionen, das Angebot von exklu-
siven Webinaren oder durch die Begleitung von 
eigenen Fällen durch Tutorinnen.

55 gültige ATHINA-Zertifikate bestehen in MV. 
16 konnten im Jahr 2025 vergeben werden:
Bartelt, Dana 
Fedder, Jens
Fedder, Kerstin
Höppner, Peggy
Horstmann, Geertje
Hurtig, Yvonne
Kazemi, Foad 
Leitow, Johanna
Lieske, Claudia
Minebaev, Daniel
Oppermann, Carolin
Rosner, Anne
Sartorius, Hannes
Schönefeldt, Lisa
Schweizer, Hendrikje
Woltanski, Kerstin

Weiterbildung
Im Kalenderjahr 2025 hat die Apothekerkammer 
MV zwei Weiterbildungsseminare im Gebiet 
Allgemeinpharmazie an einem Wochenende 
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angeboten. 28 und 30 Weiterzubildende waren 
zur Teilnahme in Schwerin.

Es wurden neun Weiterbildungen nach absol-
vierter Weiterbildungszeit und erfolgreich 
bestandener Prüfung im Jahr 2025 abgeschlos-
sen. Folgende Fachapothekerbezeichnungen 
konnten demnach vergeben werden:

Fachapotheker/-in für pharmazeutische Analytik 
und Technologie
Brokmann, Friederike
Eichelbaum, Malte
Krause, Julius Dr.

Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie
Torner, Johanna

Fachapotheker für Klinische Pharmazie
Belu, Monika
Möbius, Jan
Ulbricht, Martin Dr.
Winguth, Sebastian

Zusatzbezeichnung Medikationsmanagement 
im Krankenhaus
Pflöger, Anja

Zur Weiterbildung in MV sind aktuell 32 zuge- 
lassene Weiterbildungsstätten vorhanden.  
28 Apothekerinnen und Apotheker sind ermäch-
tigt die Weiterbildung zu leiten. Es befinden sich 
42 Apothekerinnen und Apotheker in unserem 
Kammerbereich in Weiterbildung. 

Prüfungen

Neben den Prüfungen zum Abschluss der 
Weiterbildungen führt die Apothekerkammer 
Fachsprachenprüfungen und Kenntnisprüfungen 
durch.

In der Fachsprachenprüfung werden für die Aus-
übung des Apothekerberufs die notwendigen 
sprachlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 
überprüft. Das Bestehen ist eine der Vorausset-
zungen, um mit ausländischem Berufsabschluss 
die deutsche Berufserlaubnis oder Approbation 
für Apotheker/-innen erhalten zu können.

Im Kalenderjahr 2025 wurden 18 Prüfungen 
durchgeführt, von denen 12 ein positives Ergeb-
nis erzielen konnten. Die Prüflinge stammten 
aus der Ukraine, Syrien, Ägypten, dem Irak und 
Portugal.

Wurde der Berufsabschluss außerhalb der EU 
erworben, so ist für die Erteilung der deutschen 
Approbation in der Regel eine Kenntnisprüfung 
abzulegen, in der gleichwertige Fertigkeiten und 
Kenntnisse aufgezeigt werden müssen.

Die Apothekerkammer MV hat im Kalenderjahr 
2025 12 Kenntnisprüfungen durchgeführt.  
66 Prozent der Prüfungen waren erfolgreich. 

Der Prüfungsausschuss für PKA führt die 
Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf Phar-
mazeutisch-kaufmännische Angestellte durch. 
2025 wurden 8 Prüfungen abgelegt, von denen 
alle die Ausbildung erfolgreich beendeten.

Es wurde fünfmal das Ergebnis gut, einmal das 
Ergebnis befriedigend und zweimal das Ergebnis 
ausreichend erreicht.

Ausbildung

Während des praktischen Jahres der Pharma-
zeutinnen und Pharmazeuten im Praktikum ist 
der begleitende Unterricht zu absolvieren. Dieser 
wird in MW in zwei Blöcken zu je zwei Wochen 
angeboten. Themen der pharmazeutischen 
Praxis werden jeweils neben Themen spezieller 
Rechtsgebiete und der Betriebswirtschaft ange-
boten. Die erste Unterrichtswoche ist geprägt 
von Vorträgen und findet online statt. Die zweite 
Woche, geprägt von zwei Seminartagen, findet 
in Schwerin in den Seminarräumen der Apo-
thekerkammer statt. Im Jahr 2025 waren 195 
angehende Apothekerinnen und Apotheker bei 
uns. Das war eine außerordentlich große Zahl, 
die unsere Raumkapazitäten an Ihre Grenzen 
brachten. Die Evaluierung berücksichtigend 
dürfen wir das Angebot als erfolgreich betrach-
ten, neue Ideen zur weiteren Verbesserung sind 
bereits in Umsetzung. Auch in diesem Jahr ist die 
Schulung Medikationsanalyse als Prozess wieder 
Teil des Unterrichts gewesen, um den angehen-
den Apothekerinnen und Apothekern den Start 
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ins Berufsleben und den Start mit pharmazeuti-
schen Dienstleistungen zu erleichtern.

PhiP-Zirkel
Ergänzend zur Ausbildung in den Betrieben und 
neben dem begleitenden Unterricht bietet die 
Apothekerkammer M-V für Diskussion und fach-
lichen Austausch PhiP-Zirkel in zwei Durchgän-
gen mit je vier Terminen an. Die PhiPs können 
hier über offene Fragen sprechen und erhalten 
zu vier übergeordneten Themen fachlich mode-
riert Impulse zur vertiefenden Beschäftigung.  
39 Personen waren im Jahr 2025 mit dabei.

Ausbilderschulung
Auch für Ausbilderinnen und Ausbilder ist Aus-
tausch und Diskussion wertvoll. Im Jahr 2025 
haben wir eine Ausbilderschulung und eine wei-
terführende Schulung für geschulte Ausbilder/-
innen angeboten. 31 Personen waren mit dabei. 

Ausbildungsapotheken
Besonderes Engagement für die Ausbildung 
zeigt sich auf vielen Ebenen. Sichtbar machen 
können Sie dies durch die Auszeichnung „Aus-
gezeichnet: Ausbildung von Pharmazeuten“, den 
Ausbildungsapotheken in MV.

Das sind unsere 21 Ausbildungsapotheken in MV:
Adler-Apotheke, Anklam
Alpha-Apotheke im Rostocker Hof, Rostock
Ahorn-Apotheke, Rostock
Apotheke am Markt, Neustrelitz
Apotheke am Mühlentor, Grimmen
Apotheke im Ärztehaus Dierkow, Rostock
Apotheke im Gusanum, Schwerin
Apotheke in der Reuterpassage, Rostock
Bahnhof-Apotheke, Stralsund
Bären-Apotheke, Hagenow
Cothenius-Apotheke, Anklam
De Aptek, Bergen
Detharding-Apotheke, Rostock
Hubertus-Apotheke, Crivitz
Husaren-Apotheke, Neustrelitz
Klinikum Südstadt Apotheke, Rostock
Kreis-Apotheke, Pasewalk
Ring-Apotheke, Greifswald
Rugard-Apotheke, Bergen
Universitätsmedizin - Apotheke, Greifswald
Universitätsmedizin - Apotheke, Rostock
  
PKA-Jahrgangsbeste
Die Auszeichnung der Jahrgangsbesten PKA 
(dotiert mit einer Zuwendung in Höhe von  
950 Euro) ging an Noemi Heidel aus der Apo-
theke im Ostseepark Sievershagen.
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Recht

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat in 
seiner 127. Sitzung am 18. März 2026 Änderun-
gen des Heilberufsgesetzes beschlossen. Die 
wesentlichen Änderungen sollen hier vorgestellt 
werden:

y	 Die Mitgliedschaft in Heilberufskammern wird 
neu geregelt. Weiterhin gilt, dass Mitglied 
ist, wer seinen Beruf im Land aufgrund von 
Approbation oder Berufserlaubnis ausübt oder 
seinen Hauptwohnsitz im Sinne des Melde-
rechts im Land hat, ohne bereits Kammermit-
glied in einem anderen Land der Bundesrepu-
blik Deutschland zu sein. Eine vorübergehende 
oder gelegentliche Berufsausübung zieht 
keine Kammermitgliedschaft mehr nach sich. 
Dabei gilt laut Begründung eine Tätigkeit als 
vorübergebend oder gelegentlich, wenn sie 
einen zusammenhängenden Zeitraum von 
weniger als drei Monaten nicht überschreitet.

y	 Mit dem Einfügen des neuen § 5a werden Leis-
tungen der Versorgungswerke nun gesetzlich 
definiert. Bisher erfolgte dies durch Satzung.

Es sind erstmals Bestimmungen in das  
Heilberufsgesetz aufgenommen werden, die 
das zulässige Vermögen und Rücklagen von 
Heilberufskammern definieren.

y	 Mit Blick auf sozialgerichtliche Urteile sind 
Bestimmungen zur Ehrenamtlichkeit und zu 
Vergütungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in 
einem neuen § 14a aufgenommen worden.

y	 Die Legislaturperiode wird von vier auf fünf 
Jahre heraufgesetzt.

y	 Alle Gremien können fortan in Präsenz, virtuell 
oder hybrid tagen, gefasste Beschlüsse gelten 
als gleichwertig, unabhängig von der Art der 
Tagung. Dieser Punkt ist jedoch nicht voll-
ständig geöffnet worden. Es gilt weiterhin der 
Grundsatz der persönlichen Anwesenheit am 
Sitzungsort, von dem im Einzelfall dann abge-
wichen werden kann, wenn die Hauptsatzung 
keine anderen Bestimmungen trifft.

Den Rechtstext in aktueller Version finden Sie 
hier: https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/
document/jlr-HeilBerGMVrahmen

Neues Heilberufsgesetz in Kraft getreten

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-HeilBerGMVrahmen
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-HeilBerGMVrahmen
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Einstellung der EU-Online-Streitbeilegungs- 
plattform
Anpassungsbedarf in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) überprüfen!

Die europäische Plattform für Online-Streitbei-
legung (OS-Plattform) wurde zum 20. Juli 2025 
eingestellt. Eventuell noch vorhandene Verlin-
kungen im Impressum oder in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGBs) sollten schnellst-
möglich entfernt werden, um Verbraucher nicht 
auf eine nicht mehr existente Plattform zu 
verweisen.

Unternehmer, die am 31. Dezember des voran-
gegangenen Jahres mehr als zehn Personen 
beschäftigt haben, unterfallen nunmehr aus-
schließlich der allgemeinen Informationspflicht 
des § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSBG). Dieser besagt Folgendes:

„(1) Ein Unternehmer, der eine Webseite unter-
hält oder Allgemeine Geschäftsbedingungen 
verwendet, hat den Verbraucher leicht zugäng-
lich, klar und verständlich 

1.	  in Kenntnis zu setzen davon, inwieweit er 
bereit ist oder verpflichtet ist, an Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teilzunehmen, und 

2.	 auf die zuständige Verbraucherschlich-
tungsstelle hinzuweisen, wenn sich der 
Unternehmer zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle verpflichtet hat oder 

wenn er auf Grund von Rechtsvorschriften 
zur Teilnahme verpflichtet ist; der Hinweis 
muss Angaben zu Anschrift und Webseite 
der Verbraucherschlichtungsstelle sowie 
eine Erklärung des Unternehmers, an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor dieser Ver-
braucherschlichtungsstelle teilzunehmen, 
enthalten.

(2) Die Informationen nach Absatz 1 müssen 

1. 	 auf der Webseite des Unternehmers erschei-
nen, wenn der Unternehmer eine Webseite 
unterhält, 

2.	 zusammen mit seinen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gegeben wer-
den, wenn der Unternehmer Allgemeine 
Geschäftsbedingungen verwendet. (…)“

Das Bundesamt für Justiz stellt unter folgen-
dem Link eine aktuelle Liste der Verbraucher-
schutzschlichtungsstellen zur Verfügung: 
https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Verbraucherschutz/Liste_ 
Verbraucherschlichtungsstellen.pdf?__ 
blob=publicationFile&v=5

Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.bundesjustizamt.de/ 
verbraucherstreitbeilegung.
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Apotheken sind als Vertreiber von Elektroge-
räten nach § 17 Absatz 1 ElektroG nur dann zur 
unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten 
verpflichtet, wenn sie eine Gesamtverkaufsflä-
che von mindestens 400 Quadratmetern haben. 
Maßgeblich für die Berechnung der Größe sind 
die tatsächlich genutzten Verkaufsräume.

Für Versender von Elektrogeräten gilt hiervon 
abweichend eine Rücknahmepflicht, wenn die 
Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elek-
tronikgeräte diese Mindestgröße überschreiten. 
Beachten Sie weiterhin, auf den Detailseiten der 
Produkte oder vor oder bei der Bestellung gut 
sichtbar und lesbar der Kennzeichnungspflicht 

mit der durchgestrichenen Mülltonne nachzu-
kommen.

Sind Sie zur Rücknahme verpflichtet, muss 
zwingend das Symbol „Elektrogeräterück-
nahme“ im Sichtbereich des Kundenstroms 
(im Eingangsbereich) farbig und gut sichtbar, 
mindestens in DIN-A 4, platziert werden  
(§ 18 a ElektroG). 
Sie haben zudem darüber zu informieren, wie 
die Rücknahme in Ihrer Apotheke erfolgt.

Die angesprochenen Symbole finden Sie im 
ElektroG in der Anlage 3: https://www.gesetze-
im-internet.de/elektrog_2015/ElektroG.pdf.

Geändertes Elektro- und Elektronikgerätegesetz 
(ElektroG) ab 01. Januar 2026 –  
Vorgaben für Apotheken

Unter Bezugnahme auf die Informationen im 
Mitteilungsblatt 2/2025, Seite 34, zum Barriere- 
freiheitsstärkungsgesetz (BFSG) gibt es nun-
mehr als zuständige Stelle die Gemeinsame 
Marktüberwachungsbehörde der Länder (MLBF).

Die MLBF ist erreichbar unter: 

MLBF 
c/o Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung Sachsen-Anhalt
Postfach 39 11 55
39135 Magdeburg 

bzw.

Carl-Miller-Straße 6
39112 Magdeburg
Telefon: 0391 56 76 970
E-​Mail: kontakt@mlbf-barrierefrei.de 
oder unter dem Internetangebot unter  

https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/men-
schen-mit-behinderungen/aktuelles/marktue-
berwachungsstelle-der-laender-fuer-die-barrie-
refreiheit-von-produkten-und-dienstleistungen

Apotheken, die in den Anwendungsbereich des 
BFSG fallen, sind damit nunmehr rechtssicher 
in der Lage, der Pflichtangabe nach § 14 Abs. 1 
Nummer 2 BFSG i.V.m. Anlage 3 Nummer 1 lit. d) 
BFSG (Angabe der zuständigen Marktüber- 
wachungsbehörde) nachkommen zu können.

Zuständige Behörde nach dem Barrierefreiheits- 
stärkungsgesetz – Pflichtangabe
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42   |   Apothekenbetriebserlaubnisse

Apothekenbetriebserlaubnisse

Apothekenbetriebserlaubnis für eine Apotheke

Apothekenbetriebserlaubnisse für mehrere Apotheken

Apothekenschließung

    28. Januar 2026	 Steffi Marx	 Apotheke Dummerstorf 
		  Schmiedeweg 9c 
		  18196 Dumnmerstorf 
		  (Inhaberwechsel ab 1. März 2026) 

    24. April 2026	 Carolin Saß	 Elde-Apotheke
		  Karl-Marx-Platz 3
		  19294 Eldena
		  (Inhaberwechsel ab 1. Juni 2026)

    23. April 2026	 Hale Winter	 Apotheke am Markt
		  Markt 9
		  17235 Neustrelitz
		  (Inhaberwechsel ab 1. Juni 2026)

    10. Februar 2026	 Justus Constantin	 Apotheke am Wall OHG 
	 Bodo Lange	 Hageböcker Straße 19
	 John Paul Bachmeyer	 18273 Güstrow	
						    
		  Apotheke am Petershof OHG
		  Schwaaner Straße 21
		  18273 Güstrow
		  (OHG ab 1. März 2026)

    12. Februar 2026	 Jaqueline Köster	 Marrson-Apotheke an der Promenade	
		  Seestraße 13
		  17419 Ahlbeck
		  (ab 1. Januar 2026)
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Allee zum Golchener Hof bei Brüel

43   |   Die letzte Seite

Die Inhalte dieses Mitteilungsblattes zeigen 
erneut, mit wie viel Einsatz die Aufgaben der 
Apothekerkammer in den vergangenen Wochen 
und Monaten vorangetrieben wurden. Doch wo 
liegen die Grenzen dessen, was Selbstverwal-
tung leisten kann? Einen hohen Rang in unserer 
Berufsordnung nimmt die Kollegialität ein. In § 
2 der Berufsordnung ist bestimmt, dass Unstim-
migkeiten zunächst durch persönliche Kontakt-
aufnahme zwischen den Kammermitgliedern 
zu klären sind. Die Apothekerkammer wird also 
zunächst – so ist es gedacht – gar nicht von 
sich aus tätig, sondern vermittelt erst dann 
bei widerstreitenden Interessen, wenn keine 
Einigung zwischen den Mitgliedern hergestellt 
werden kann.

Die Vermittlung zwischen den (wirtschaftli-
chen) Interessen von zwei Kammermitgliedern 
ist die Ausnahme, nicht die Regel. Die Neufas-
sung des Heilberufsgesetzes hat hieran nichts 
geändert, diese originäre Aufgabe der Kammer 
bleibt unverändert bestehen. Es haben sich mit 
der Novellierung des Heilberufsgesetzes aber 
auch Aufgaben geändert. Die Apothekerkam-

mer hat erweiterte Befugnisse zur Fort- und 
Weiterbildung ihrer Kammermitglieder und 
der bei den Kammerangehörigen Beschäftigten 
zugesprochen bekommen. Diese Befugnisse 
haben ordnungsrechtliche Grenzen und wer-
den in den kommenden Monaten und Jahren 
mit konkreten Regelungen auszufüllen sein. 
Das gibt Gestaltungsspielraum, den eine neue 
Kammerversammlung ausfüllen kann. Wenn 
Sie also davon überzeugt waren, dass die Struk-
turen Ihr berufspolitisches Engagement behin-
dern, ist jetzt die Gelegenheit, neue Spielräume, 
die der Gesetzgeber geschaffen hat, zu nutzen 
und mit Inhalten zu füllen.

Wie immer freuen wir uns, wenn wir Bilder für 
die letzte Seite im Mitteilungsblatt zugesandt 
bekommen. Sie sollen Lokalbezug oder auch 
fachlichen Bezug haben und in die Jahres- 
zeit passen. Schicken Sie uns Ihr Motiv an  
info@akmv.de, denken Sie an eine gute Auf- 
lösung. Und sollten Sie Antworten auf die auf-
geworfenen Fragen haben, senden Sie diese 
ebenfalls an unsere E-Mail-Adresse.
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